


freiwilliges Soziales Jahr 

Den Schulabschluss in der Tasche und was jetzt? 

Wenn Du nach dem Ende Deiner Schulzeit noch nicht 

genau weißt, wohin der berufliche Weg führen soll, 

welches Studium oder welchen Ausbildungsplatz Du 

wählen sollst, kann Dir ein Freiwilliges Soziales Jahr 

(FSJ) als sinnvolle Überbrückung und Orientierung 

nutzen. Im FSJ kannst Du Verantwortung übernehmen, 

Deine sozialen Kompetenzen fördern und in einem 

tollen Team arbeiten. 

Das FSJ bietet jungen Menschen zwischen 16 und 26 

Jahren die Chance, etwas für sich und andere Menschen 

zu tun. Auch bei uns, dem Paritätischen Braunschweig, 

gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglich

keiten, das FSJ zu absolvieren. 

Unsere Einsatzstellen 
In den Kindertagesstätten kannst Du als FSJ' ler/in 

in einer Regel-, Krippen- oder Integrationsgruppe 

arbeiten. Auch in sprachheil-, sonder- oder auch 

waldorfpädagogischen Kindergärten kannst Du Dich 

einbringen. In der Schulkindbetreuung werden Grund

schulkinder nach der Schule betreut. Du unterstützt 

das Team bei den vielfältigen Aufgaben. Im Kinder

und Jugendzentrum, in der Kinder- und Jugendhilfe 

oder in der Schule kannst Du Dich ebenfalls engagieren. 

Als FSJ'ler/in kannst Du zudem alten, kranken oder 
Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag helfen 

oder ein Kind mit Behinderung in der Schule unter

stützen. 

Im Drogen- und Suchtbereich hast Du die Möglichkeit 
in einer Jugend- und Drogenberatungsstelle, einem 

Wohnheim für Suchtkranke oder im Betreuten Wohnen 

aktiv zu werden. 

Unsere Leistungen -
Deine Vorteile 
= Monatlich 4 94 € Taschengeld inkl. Unterkunfts

und Verpflegungskostenzuschuss 

= Übernahme der Sozialversicherung (gesetzl. 

Kranken-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosen-und 

Pflegeversicherung) 

= 25 Seminartage 

= 28 Tage Jahresurlaub 
= 2 Tage Sonderurlaub für Bewerbungen, 

Einstellungstest u.ä. 

= Erstellung eines Zeugnisses 

= Anrechnung für die Altersversorgung. Für 

einige Studiengänge und Ausbildungen 

kann das FSJ als Praktikum anerkannt werden. 

= Das FSJ kann zudem als Wartezeit bei der 

Studienplatzvergabe angerechnet werden. 

Für FSJ'ler besteht Anspruch auf Kindergeld bis 

zur Vollendung des 25. Lebensjahres. 
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